
Kompetenzprofil und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der 

GELSENWASSER AG 

I. Vor dem Hintergrund 

seiner eigenen Größe (zwölf Mitglieder, davon acht Vertreter der Anteilseigner und vier 

Vertreter der Arbeitnehmer), 

der Geschäftsfelder der Versorgung und Entsorgung, in denen Gelsenwasser tätig ist,

der Größe und des Zuschnitts der Gesellschaft,

  der kommunalen Verankerung der Gesellschaft durch Anteilseigner, Vertragspartner 

und kommunale Mitgesellschafter in den Beteiligungsunternehmen, 

des Umfangs der internationalen Tätigkeit von Gelsenwasser,

der Börsennotierung der Gesellschaft sowie

ihrer gegenwärtigen, kommunal geprägten Aktionärsstruktur und 

 des Ziels der Vielfalt (Diversity) 

und in Fortsetzung seiner bisherigen Ausrichtung im Einklang insbesondere mit den Vor-

gaben des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, den Empfehlungen in Ziff. C 

des Deutschen Corporate Governance Kodex und § 2 der Geschäftsordnung des Auf-

sichtsrats, beschließt der Aufsichtsrat Folgendes: 

II. Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (Diversitätskonzept für den 

Aufsichtsrat): 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen, wie nachfolgend im Kompetenzprofil für 

das Gesamtgremium konkretisiert, in ihrer Gesamtheit über die zur ordnungsge-

mäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

fachlichen Erfahrungen verfügen und mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig 

ist, vertraut sein. Dabei sollen sich die individuellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Er-

fahrungen der einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats untereinander so ergänzen, 

dass für die Aufsichtsratsarbeit als solche und jeden wesentlichen Unternehmens-

bereich zu jeder Zeit hinreichend spezielle fachliche Expertise vorhanden ist, um die 

professionelle und effiziente Überwachung und beratende Begleitung des Vorstands 

dauerhaft zu gewährleisten. 

(2) Dem Aufsichtsrat muss mindestens ein Mitglied angehören, das im Sinne von § 100 

Abs. 5 AktG über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens 
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ein weiteres Mitglied, das über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung ver-

fügt. Der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung soll in besonderen Kennt-

nissen und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 

interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme bestehen und der Sachverstand 

auf dem Gebiet Abschlussprüfung in besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in 

der Abschlussprüfung, wobei zur Rechnungslegung auch die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung und deren Prüfung gehören. 

(3) Dem Aufsichtsrat soll mindestens ein Mitglied angehören, das im Hinblick auf die 

internationalen Aktivitäten von Gelsenwasser in besonderem Maße qualifiziert ist. 

(4) Dem Aufsichtsrat sollen mindestens fünf Anteilseignervertreter angehören, die im 

Sinne von Ziffer C.7 DCGK unabhängig sind, d. h. in keiner geschäftlichen oder per-

sönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehen, die einen 

wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. 

Dabei sind nach Auffassung des Aufsichtsrats Vertreter der Großaktionäre und der 

Arbeitnehmer nicht per se als abhängig zu betrachten. Aufgrund der kommunalen 

Verankerung der Gesellschaft spielt auch die Dauer der Angehörigkeit zum Gre-

mium für die Einschätzung als unabhängig nach Auffassung des Aufsichtsrats keine 

Rolle. Maßgeblich sind die Umstände des Einzelfalls. In diesem Sinne als unabhän-

gig von der Gesellschaft und vom Vorstand sind unter Berücksichtigung der Eigen-

tümerstruktur die folgenden Vertreter der Anteilseignerseite anzusehen: Christian 

Haardt, Heike Heim, Christiane Hölz, Jörg Jacoby, Sebastian Kopietz, Jörg Stüde-

mann, Frank Thiel und Karin Welge. 

(5) Dem Aufsichtsrat sollen mindestens zwei Anteilseignervertreter angehören, die im 

Sinne von Ziffer C.9 DCGK unabhängig sind, das heißt weder selbst oder durch 

einen nahen Familienangehörigen kontrollierender Aktionär sind, noch dem ge-

schäftsführenden Organ eines kontrollierenden Aktionärs angehören oder in einer 

persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu einem kontrollierenden Aktionär 

stehen, die einem wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt 

begründen kann. In diesem Sinne unabhängig vom kontrollierendem Aktionär sind 

jedenfalls: Christiane Hölz und Karin Welge.

(6) Dem Aufsichtsrat soll kein Mitglied angehören, das eine Organfunktion oder Bera-

tungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der Gesellschaft oder des Kon-

zerns ausübt.
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(7) Dem Aufsichtsrat soll in der Regel nicht mehr als ein ehemaliges Mitglied des Vor-

stands angehören. In jedem Fall sollen dem Aufsichtsrat nicht mehr als zwei ehe-

malige Vorstandsmitglieder angehören. Zwischen dem Ausscheiden aus dem Vor-

stand und dem Beginn der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat soll eine Karenzzeit von 

mindestens zwei Jahren eingehalten werden.  

(8) Dem Aufsichtsrat sollen mindestens drei weibliche Mitglieder angehören. Diese Ziel-

größe des Frauenanteils von drei Mitgliedern ist bis zum 30. Juni 2027 anzustreben. 

(9) Zur Wahl in das Aufsichtsratsamt sollen in der Regel nur Kandidaten vorgeschlagen 

werden, die im Zeitpunkt ihrer Wahl nicht älter als 70 Jahre sind.

(10) Bei der Vorbereitung und Verabschiedung von Kandidatenvorschlägen an die 

Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern soll sich der Aufsichtsrat 

jeweils vom besten Unternehmensinteresse leiten lassen.  

(11) Der Aufsichtsrat soll sich für seine Vorschläge zur Wahl neuer Aufsichtsratsmit-

glieder an die Hauptversammlung bei dem jeweiligen Kandidaten vergewissern, 

dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. 

(12) Im Bericht des Aufsichtsrats soll angegeben werden, an wie vielen Sitzungen des 

Aufsichtsrats und der Ausschüsse die einzelnen Mitglieder jeweils teilgenommen 

haben.  

(13) Der Aufsichtsrat überprüft diese Ziele regelmäßig.

Kompetenzprofil für das Gesamtgremium 

Der Aufsichtsrat muss in seiner Gesamtheit über die zur ordnungsgemäßen Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen 

verfügen und mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Dement-

sprechend sollen der Aufsichtsrat bzw. seine Ausschüsse bei der Bestellung bzw. Wieder-

bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern sicherstellen, dass die in den Zielen für die Zu-

sammensetzung des Aufsichtsrats aufgeführten Anforderungen und das nachstehend be-

schriebene Kompetenzprofil erfüllt werden.
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Dabei soll jeweils mindestens ein Aufsichtsratsmitglied über die beschriebenen Kompe-

tenzen und Erfahrungen verfügen, wobei mehrere Elemente in der Person eines Auf-

sichtsratsmitglieds vereint vorliegen können:

(1) Sachverstand im Bereich der Wasser- und der Energiewirtschaft. 

Vorausgesetzt wird eine berufliche Ausbildung oder ein Hochschulstudium im Be-

reich der Wasser- und/oder Energiewirtschaft. Des Weiteren können diese Kennt-

nisse im Rahmen einer langjährigen beruflichen Tätigkeit in einem entsprechenden 

Unternehmen erworben worden sein.  

(2) Sachverstand im Bereich der Technik, der Naturwissenschaften oder des 

Umweltschutzes als Teil der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit. 

Die erforderlichen Kenntnisse können durch eine berufliche Ausbildung, ein Hoch-

schulstudium oder eine langjährige berufliche Tätigkeit mit technischem / natur-

wissenschaftlichem Bezug erworben werden. Diese Qualifikationen sind aufgrund 

des Tätigkeitgebiets der GELSENWASSER AG besonders relevant zur Einschät-

zung möglicher Risiken für das Unternehmen oder seine Kunden bei der Förderung, 

der Aufbereitung, dem Transport und der Verteilung von (Trink-) Wasser. Im Rah-

men der Energieversorgung können sie hilfreich sein, um Risiken zu identifizieren 

und Maßnahmen zu beurteilen, die den Umgang mit Strom und Gas bzw. den ent-

sprechenden Erzeugungs-, Speicher- und Leitungsanlagen betreffen. Auch Erfah-

rungen im Bereich des Umweltschutzes und insbesondere des Schutzes natürlicher 

Ressourcen sind für Gelsenwasser als Unternehmen der öffentlichen Wasserversor-

gung relevante Nachhaltigkeitsaspekte und daher von großer Bedeutung. 

(3) Sachverstand auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft (insbesondere betreffend 

die Rechnungslegung und Abschlussprüfung).

Grundlage für die erforderlichen Kenntnisse können sowohl eine berufliche Ausbil-

dung, ein Hochschulstudium als auch eine langjährige berufliche Tätigkeit in kauf-

männischen Unternehmensbereichen wie Rechnungswesen und Controlling oder 

entsprechende Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung bilden.  

(4) Sachverstand im Bereich des Finanzwesens und des Kapitalmarkts. 

Kenntnisse können durch eine Ausbildung, ein Studium oder eine berufliche Tätig-

keit mit Bezug zu dem Finanzwesen und dem Kapitalmarkt erworben sein. In Frage 

kommen Tätigkeiten mit Bezug zur Finanzierung von Unternehmen oder Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, bei Banken oder vergleichbaren Akteuren am 
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Finanz- und Kapitalmarkt sowie bei Verbänden und Vereinen, die im Finanzsektor 

aktiv sind.  

(5) Sachverstand auf dem Gebiet der Personal- und Sozialangelegenheiten. 

Für diesen Bereich wird eine langjährige berufliche Tätigkeit vorausgesetzt, die die 

Organisation, Ausbildung, Auswahl, Einstellung und Entlassung von Personal oder 

Angelegenheiten des kollektiven Arbeitsrechts oder die soziale Fürsorge und Ab-

sicherung von Mitarbeitern, auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

aspekten, zum Gegenstand hatte.  

(6) Sachverstand auf dem Gebiet Stakeholder-Kommunikation. 

Die vorauszusetzenden Erfahrungen können durch langjährige Tätigkeiten als An-

teilseignervertreter in Hauptversammlungen und/ oder Aufsichtsräten gesammelt 

worden sein. Dabei kommen sowohl rein privatwirtschaftlich tätige Unternehmen 

bzw. deren Gremien in Frage als auch  aufgrund der kommunal geprägten Aktio-

närsstruktur der GELSENWASSER AG  kommunal beherrschte Unternehmen wie 

Stadtwerke. Umgekehrt zählen auch solche Erfahrungen, die als Repräsentant 

eines Unternehmens in der Beziehung zu (privaten oder kommunalen) Anteils-

eignern, den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit gemacht worden sind. 

(7) Sachverstand und Erfahrung im Umgang mit Behörden und der Politik.

Erforderlich ist eine langjährige berufliche Tätigkeit mit Bezug zur Politik bzw. zu Be-

hörden. In Frage kommen Tätigkeiten auf Bundes- oder Landesebene sowie  vor 

dem Hintergrund der kommunalen Verankerung des Unternehmens auch Tätig-

keiten bei Körperschaften der kommunalen Selbstverwaltung. 

Auf Basis des Kompetenzprofils ergibt sich für den Aufsichtsrat der GELSENWASSER 

AG die nachfolgende Qualifikationsmatrix. 

Im Übrigen sieht der Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG zum Ende des Geschäfts-

jahres 2022 die Ziele für seine Zusammensetzung als erfüllt an.
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Mitglied 
seit 

Wasser- und 
Energiewirtschaft 

Technik, Natur-
wissenschaften, 
Umweltschutz 

Betriebswirtschaft 
(insb. Rechnungs-
legung und Ab-
schlussprüfung) 

Finanzwesen, 
Kapitalmarkt 

Nachhaltigkeit Personal, Sozial-
angelegenheiten 

Stakeholder-
Kommunikation 

Umgang mit 
Behörden und 
Politik 

internationale 
Geschäfts-
beziehungen 

Andrea Dewender 
(Arbeitnehmervertreterin) 

2021 X  X   X X   

Christian Haardt 2021    X  X X X  

Heike Heim 
(Vorsitzende) 

2023 X X X X  X X X X 

Christiane Hölz 2016   X X X  X X  

Jörg Jacoby 2020 X  X X  X X X X 

Sebastian Kopietz 2018  X    X X X  

Stefan Kurpanek 
(Arbeitnehmervertreter) 

2016 X      X   

Klaus Nottenkämper 
(Arbeitnehmervertreter) 

2021 X X     X   

Andreas Sticklies 
(Arbeitnehmervertreter) 

2016 X X     X   

Jörg Stüdemann 2009   X X  X X X  

Frank Thiel 2015 X  X X  X X X X 

Karin Welge 2021  X X X  X X X X 

 

 


